5. Umgang mit Lebensmitteln

Um lebensmittelbedingte Erkrankungen in Alten- und Pflegeheimen zu verhindern, müssen an den Umgang mit Lebensmitteln und an die Produktions- und Lagerräume besondere Anforderungen gestellt werden.

	Fußböden
	· Einwandfreier Zustand, wasserundurchlässig

· Leicht zu reinigen und desinfizieren

· Angemessene Abwasserleitung

	Wände
	· Einwandfreier Zustand

· Glatt, hell, wasserundurchlässig und abwaschbar bis zu einer angemessenen Höhe

· Leicht zu reinigen und desinfizieren

	Decken / Deckenvorrichtungen
	· Keine Ansammlung von Schmutz, Kondenswasser  und Schimmel und keine Ablösung von Materialien möglich

· Leicht zu reinigen

	Fenster / Öffnungen / Türen
	· Glatte, wasserabstoßende Oberfläche

· Leicht zu reinigen und desinfizieren

· Keine Schmutzansammlung  möglich

· Fliegengitter vorhanden

	Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen
	· Einwandfreier Zustand

· Leicht zu reinigen und desinfizieren

· Glatte, abwaschbare Oberfläche

	Räume
	· Keine Nutzung  für betriebsfremde Zwecke

	Reinigen von Lebensmitteln
	· Geeignete Vorrichtung

· Zufuhr von Kalt- und Warmwasser

· Sauberhalten

· Getrennt vom Handwaschbecken

	Reinigen und desinfizieren von Arbeitsgeräten und Ausrüstungen
	· Geeignete Vorrichtung vorhanden

· Aus korrosionsbeständigem Material

· Leicht zu reinigen

· Ausreichende Warm- und Kaltwasserzufuhr

	Lüftungs-einrichtungen
	· Filter und andere Teile, die zu reinigen sind und ausgetauscht werden müssen, müssen leicht zugänglich und zu reinigen sein


Zur Abwendung der Gefahren wird das HACCP- Konzept empfohlen.
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